
um ihre gewerbetreibenden Bürger, wer am besten und billigsten
liefert, erhält bei Ausschreibungen den Auftrag. Da die Behörden
mit dem Erscheinen eines neuen Präsidenten und neuer Politik
wechseln, so dürften wohl die Handhabungen beim Vergeben von
staatlichen und kommunalen Arbeiten nicht so korrekt sein wie in
Deutschland.

Das Lehrlingswesen ist ebenfalls in den Vereinigten Staaten
unbekannt. Der junge Mann tritt als Helfender in das Geschäft
ein, er beginnt in der Regel als Laufjunge unb bekommt demgemäß
vom ersten Tage an bezahlt. Die Vergütung solcher ersten Hilfe¬
leistungen beträgt 3 bis 5 Dollar pro Woche. Der Anfänger kann
gehen, wann er will, kein Gesetz hindert ihn daran. Mit seinen
Leistungen, die meistens in Akkordarbeit bezahlt werden, wächst auch
sein Verdienst, er kann nach drei- bis vierjähriger Tätigkeit 15 bis
18 Dollar pro Woche verdienen. Bestimmte Gewerbe, wie die der
Schneider, Barbiere usw., kann man laut Zeitungsannonzen von
sogenannten Schnellehrinstituten in 8 bis 16 Wochen lernen! Auch
ein Zeichen des vielseitigen Geschäftssinnes des Amerikaners.

Unfall-, Kranken- und Jnvaliditätsgefetze gibt es auch uicht,
ein jeder muß auf sich selbst achten und bei Krankheits- und Unglücks¬
fällen für sich selbst sorgen. Dies ist eine der traurigsten und
menschenunwürdigsten Einrichtungen der Vereinigten Staaten, die
glänzend überboten wird von der sozialen Gesetzgebung des Deutschen
Reiches. Wir finden neben großartigen Mustereinrichtungen kalte
Geldgier, die keine Rücksichtnahme auf das Weh und Wohl des
arbeitenden Menschen kennt. Nach ®. Paschel.


